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Ge#etz, betreffend die Vermarktung nicht#taatlicher 
Urkunden, Ausweise und Dokumenten, bzw. Urkundenfäl#chungen. 

 
 

Gegeben am 04.04.2016, im Namen des Deut#chen Reiches. 
Änderungs#tand: 23.05.2025 durch RGBl-2504291-Nr3-Änderungsge#etz.   

 

In Kraft ge#etzt am 16.04.2016 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
Nr. 10 

 
§ 1. 

 

Allen #ogenannten Ämter, Behörden, Unternehmungen, Gruppen, Vereinigungen wie auch #olche, die #ich als Regierung 
bezeichnen, wird ab #ofort die Herausgabe von Urkunden, Auswei#e und Dokumenten verboten. Auch deren 
Weltnetzprä#entationen #ind verboten. Die#es Ge#etz gilt auch als polizeiliche Anwei#ung und erlaubt der derzeitigen Polizei die 
Be#chlagnahmung auch der Ma#chinen, Dateien und Datenträger, #owie die Sperrung der betreffenden Weltnetzauftritte. In 
allen Fällen gilt Urkundenfäl#chung, Täu#chung im Rechtsverkehr und Betrug. Jede hier mitwirkende Per#on haftet privat mit 
einer Schuldver#chreibung von 75.000,00 Mark. Der ge#chädigten Per#on #teht #omit die Schadenser#atzklage vor einem 
Deut#chen Reichsgericht zu.  

Dies gilt für  die Rechtskrei#e der aktuellen Zwangsverwaltungen bzw. Fremdverwaltungen und derer die außerhalb des 
Rechtskrei#es der Deut#chen Reichsverfa##ung in den Staatsgrenzen zum 31. Juli 1914 handeln.     

 

§ 2. 
 

Folgende Ge#etze regeln ergänzend in Erme##ung der Straftat: 
a) RGBl-0912002-Nr5-Staats-Volks#chutzge#etz-A070210 
b) RGBl-1109242-Nr24-Erla##-General-Privathaftung 
b) RGBl-1403132-Nr10-Ge#etz-Verbot-Bandenbildungen 

 

§ 3. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 
Gegeben zu Berlin, den 02. April 2016 

 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

 Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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